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Der kleine Rentenratgeber
Alles, was Sie zur Rente wissen müssen

Eine sorgfältige Vorbereitung auf den Ruhestand ist unerlässlich, um später 
finanziell abgesichert zu sein. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie schon Jahre 
im Voraus Ihre Möglichkeiten bei der Rente nutzen und die richtigen Weichen- 
stellungen für Ihre Zukunft vornehmen können. Wertvolle Expertentipps und 
praxisnahe Beispiele unterstützen Sie dabei, die richtigen Entscheidungen für 
Ihre Rente zu treffen und diese zielgerichtet umzusetzen.

Unser Ratgeber zur Rente und Rentenversicherung gibt Ihnen Antworten auf 
folgende Fragen:

•  Was gilt ab dem 1. 7. 2024 bei der gesetzlichen Rente?

•  Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es beim Renteneintritt für Ihren Jahrgang?

•  Was sind Entgeltpunkte und wie werden diese berechnet?

•  Wie kann ich in Frührente gehen, durch vorzeitigen oder schrittweisen 
Renteneintritt?

•  Wie erhalte ich eine Zusatzrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung durch 
Abkauf von Abschlägen?

•  Wann kann, wer in die Altersrente gehen?

•  Was alles muss ich bei Frührente, Regelaltersgrenze, Renteneintrittsalter und 
Rentenbeginn beachten?

•  Wie kann der vorzeitige Renteneintritt bereits vor dem 45. Geburtstag sinnvoll 
geplant werden?

•  Wie können Eltern Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten für 
ihre Rente optimal nutzen?

•  Wie erhalte ich mehr Verdienstmöglichkeiten durch Kombination von Rente 
und Arbeit?

•  Was bringt mehr: Grundrente oder Grundsicherung?

Mit diesem Ratgeber erfahren Sie alles was zur Rente und Rentenversicherung 
wissen müssen, damit sie als Rentner Ihren Ruhestand genießen können!
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Vorwort

»Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung weiter gestiegen«, 
verkündete die Deutsche Rentenversicherung mit einigem Stolz in 
einer Pressemitteilung vom 12.1.2024. Angesichts des Dauerstreits 
um die Rente und den kommenden Herausforderungen durch den 
Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge ist das Ergebnis der Umfrage 
schon erstaunlich.

Doch bevor Sie nun sagen: »Man traut nur Statistiken, die man selbst 
gefälscht hat«, sollten Sie zur Kenntnis nehmen, von wem die Um
frage stammt: Auftraggeber war das Deutsche Institut für Altersvor
sorge (DIA). Eine Institution, die nicht unbedingt für ihre Nähe zur 
gesetzlichen Rentenversicherung bekannt ist. Getragen wird das DIA 
von Unternehmen der Finanzwirtschaft. Hier bündelt sich also jede 
Menge Kompetenz in Sachen privater Altersvorsorge.

Die aktuelle Befragung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vertrauen 
in die gesetzliche Rentenversicherung recht hoch ist und zudem 
 ansteigt. Auf einer Skala von 0 (schlechtester Wert) bis 10 (bester 
Wert) erreichte die gesetzliche Rentenversicherung 2024 einen Wert 
von 5,4 (4,0 in 2020, 5,2 in 2022). Sie landete damit auf Platz 1 vor 
betrieblicher und privater Altersvorsorge, die jeweils auf einen Wert 
von 4,5 kamen. Die Befragung wurde im Dezember 2023 durch
geführt.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch repräsentative Befragun
gen im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Bestätigten 2020 
noch 71 % der Befragten, dass sie der Deutschen Rentenversicherung 
vertrauen, waren es 2023 – in Zeiten erheblicher Herausforderungen 
durch Pandemie, Krieg und Inflation – 73  %. 12  % der Befragten 
vertrauten der Rentenversicherung sehr. In der Altersgruppe der 16 
bis 34Jährigen gab es in diesem Zeitraum einen Anstieg von 64 % 
auf 68 %. Die repräsentative Befragung wurde vom Umfrageinstitut 
FACIT durchgeführt.
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| Vorwort

Die DIAUmfrage kommt allerdings zugleich zum Ergebnis, dass 
mehr als zwei Drittel der Befragten damit rechnen, im Alter deut
liche Abstriche im Lebensstandard hinnehmen zu müssen. Eine 
wohl realistische Annahme. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig eine 
zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen, was für die meisten Versi
cherten sowohl über die gesetzliche Rentenversicherung als auch 
über private Anbieter möglich ist.

Um Ihre gesetzlichen Rentenansprüche zu optimieren, sollten Sie 
die Stellschrauben kennen, an denen Sie drehen können. Der »kleine 
Rentenratgeber«, den wir Ihnen hiermit in der 12. Auflage präsen
tieren, hilft Ihnen dabei. In verständlicher Form und mit vielen Bei
spielen informiert der Ratgeber über die Grundregeln des deutschen 
Rentenrechts. Sie erfahren auch, wo Fallstricke lauern und wie Sie 
Ihre gesetzliche Rente aufbessern können.

Besonders interessant sind dabei die Neuregelungen, die 2024 in 
Kraft getreten sind, etwa die neue Probebeschäftigung für Erwerbs
minderungsrentner. Möglich wird hierdurch die freie Kombination 
von Job und Rente für mindestens 6  Monate. Gerade für jüngere 
Erwerbsgeminderte kann dies ein Anreiz sein, den Einstieg ins Er
werbsleben nochmals zu erproben.

Detailliert stellen wir Ihnen zusätzlich die Hintergründe für die 
beträchtliche Rentenerhöhung im Jahr 2024 vor und geben Ihnen 
einen Überblick, wie sich die Rente in den kommenden 15 Jahren 
entwickeln könnte.

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen das nötige Rüstzeug an die 
Hand geben, um Ihre Altersvorsorge selbstbewusst und informiert 
zu gestalten – denn eine gut geplante Rente ist der Schlüssel zu ei
nem erfüllten und sorgenfreien Ruhestand.

Rolf Winkel
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1 Gesetzliche Rentenversicherung: 
Aktuelle Entwicklungen im Jahr 2024

Einige zentrale Fragen bleiben bei der gesetzlichen Rentenversiche
rung nach wie vor offen. So wird spätestens in der nächsten Legisla
turperiode der Anstieg des Rentenzugangsalters wieder zu einem 
zentralen Thema werden. Auch die bereits von mehreren Regierun
gen angekündigte Regelung der Rentenversicherung von Selbststän
digen ist längst überfällig. Dennoch hat es 2024 bei der gesetzlichen 
Rente einige Neujustierungen gegeben  – und manche, primär das 
sogenannte Rentenpaket  II, waren bei Redaktionsschluss dieses 
Ratgebers noch in der Schwebe.

1.1 Rentenerhöhung 2024 fällt stärker aus als 
erwartet

Zum Juli gab es wieder ein deutliches Rentenplus. Seit 2012 beginnt 
die Berichterstattung über die turnusmäßige Rentenerhöhung jedes 
Jahr mit diesem Satz – mit der Ausnahme von 2021. Dieses Mal be
trägt das Plus 4,57 %. Und dazu ist ein Novum zu verzeichnen. Das 
Plus gilt in Ost und West gleichermaßen. Zukünftig kann man  – 
wenn es um den aktuellen Rentenwert und die Rentenerhöhung 
geht  – die Unterscheidung zwischen Ost und West vergessen. Die 
höhere Rente wird meist Ende Juli ausgezahlt. Einen Antrag muss 
dafür niemand stellen.

Auch die Hinterbliebenen und Erwerbsminderungsrenten werden 
entsprechend erhöht. Wer also – wie viele Witwen und Witwer – zu
gleich eine Alters und eine Hinterbliebenenrente erhält, verzeich
net bei beiden Renten ein Plus von 4,57 %.

Wichtig zudem: Rund 3 Millionen Rentner können ab Juli 2024 mit 
einem monatlichen Sonderzuschlag von 4,5 % bzw. 7,5 % rechnen. 
Insgesamt beträgt die Rentenerhöhung für sie bis zu 12,41 %.
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Im Folgenden erfahren Sie

 � wie die Rentenerhöhung zustande kommt,

 � wer mit einem ExtraZuschlag von 4,5 % bzw. 7,5 % rechnen 
kann,

 � was sich für Hinterbliebenenrentner zum 1.7.2024 ändert,

 � wie sich die Rente in den kommenden Jahren voraussichtlich ent
wickeln wird, wobei das sogenannte Rentenpaket II eine entschei
dende Rolle spielt.

In Kürze: Rentensteigerung und Perspektiven

 � Die gesetzliche Rente steigt im Juli um 4,57 %, für 3 Millionen 
Rentner gibt es zusätzlich eine ExtraErhöhung um 4,5 % bzw. 
7,5 %.

 � Das Plus gilt in Ost und West gleichermaßen. Das wird künftig 
immer so sein.

 � Die Rente folgt 2024 annähernd der Lohnentwicklung.

 � Wird das Rentenpaket II wie geplant verabschiedet, wird die 
Rente bis in die 2. Hälfte der 30erJahre eng an die Lohnentwick
lung gekoppelt.

 � Bereits heute gilt aber: Wer im Alter in etwa seinen vorherigen 
Lebensstandard sichern möchte, muss zusätzlich vorsorgen – 
etwa über freiwillige Zahlungen in die Rentenkasse zum Aus
gleich der Rentenminderung.

1.1.1 Näheres zur Rentenerhöhung zum 1.7.2024

Der aktuelle Rentenwert stieg um 4,57  % und beträgt damit statt 
bislang 37,60 € nun 39,32 €. Dieser Wert gilt bis einschließlich Juni 
2025. Die höhere Rente wird zumeist Ende Juli erstmals ausgezahlt – 
automatisch und ohne Antragstellung.
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Wenn Sie zum Beispiel bislang brutto eine Rente von 1.500,– € erhal
ten haben, stehen Ihnen seit Juli dieses Jahres brutto 1.568,55 € zu. 
Für die Rentendiskussion und die Festlegung der Rentenerhöhung 
spielt der sogenannte »Standardrentner« eine zentrale Rolle. Bei 
der Berechnung der Standardrente wird unterstellt, dass eine fiktive 
Person 45 Jahre lang jedes Jahr genau durchschnittlich verdient und 
entsprechende Rentenbeiträge zahlt.

Dieser Standardrentner käme 2024 auf (45  Jahre × 39,32  € =) 
1.769,40 € Bruttorente monatlich, wovon im Schnitt 11,55 % an Bei
trägen zur Kranken und Pflegeversicherung abgehen, es verblei
ben 1.565,03 € – vor Steuern. Im Einzelfall müssen die Betroffenen 
eine Einkommenssteuererklärung abgeben und es kommt zu einer 
Steuer nachforderung des Finanzamtes. Dies betrifft bislang aller
dings überwiegend nur Rentenbezieher mit zusätzlichen Einkünf
ten – etwa aus Vermietung.

1.1.2 Wie kommt das Rentenplus zustande?

Im Sozialgesetzbuch (SGB) gibt es Rechenregeln, wie die Rentener
höhung zu berechnen ist. Diese finden Sie zunächst in § 68 SGB VI. 
Dort steht, dass die Renten im Prinzip genauso steigen wie die Löhne 
und Gehälter der abhängig Beschäftigten. Diese Kopplung an die 
Lohnentwicklung macht die gesetzliche Rentenversicherung ange
sichts des noch immer niedrigen Zinsniveaus seit etlichen Jahren ge
genüber herkömmlichen privaten Rentenversicherungen attraktiver.

Für die Rentenerhöhung zählt immer die Entwicklung des Vor-
jahres. 2024 kommt es darauf an, wie sich die Löhne 2023 gegen
über 2022 entwickelt haben. In diesem Zeitraum beträgt die für die 
Rentenentwicklung relevante Lohnentwicklung 4,72 %. Um diesen 
Wert – oder anders ausgedrückt: um den Faktor 1,0472 – müsste der 
Rentenwert West steigen, würde allein die Lohnentwicklung berück
sichtigt. Tatsächlich fällt die Rentenerhöhung mit 4,57 % etwas nied
riger aus. Das ist kein Rechenfehler. 
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Denn daneben spielen noch weitere Faktoren für die Rentenerhö
hung eine Rolle:

 � Der Nachhaltigkeitsfaktor,

 � der Beitragssatzfaktor und

 � letztlich die sogenannte Rentengarantie.

1.1.3 Was ist mit dem »Nachhaltigkeitsfaktor« 
gemeint?

Schon seit 2005 ist bei der Festlegung der jeweiligen Rentenerhöhung 
ein »Bremsfaktor« wirksam, der in der Vergangenheit teilweise da
für gesorgt hat, dass die Rentenerhöhung unterhalb der Entwick
lung des Lohnniveaus blieb: der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor. 
Generell rechnen die Statistiker damit, dass es künftig zunehmend 
mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler geben wird. 2023 
sind etwa deutlich mehr (11 %) Menschen in Altersrente gegangen 
als 2022.

Das zahlenmäßige Verhältnis beider Gruppen  – also der Rentner 
und der Beitragszahler – wird durch den sogenannten »Nachhaltig-
keitsfaktor« abgebildet. »Verschlechtert« sich dieser Wert – gibt es 
also weniger Beitragszahler und mehr Rentner – so dämpft das den 
Rentenanstieg. Und umgekehrt.

Auch hier kommt es auf die Entwicklung im letzten Jahr gegenüber 
dem vorletzten Jahr an – also 2023 gegenüber 2022. In diesem Jahr 
würde der Nachhaltigkeitsfaktor für sich genommen die Rentenan
passung um 0,16  Prozentpunkte dämpfen. Der Prozentwert wird 
auch hier in einen Faktor umgerechnet. Dieser ist hier kleiner als 1. 
Er beträgt 0,9984. Angesichts der Alterung unserer Gesellschaft 
wird dieser Faktor in Zukunft eine weit größere Rolle spielen. Ei
gentlich jedenfalls. Dazu später mehr.
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1.1.4 Was ist unter dem »Beitragssatz-Faktor« zu 
verstehen?

Auch dieser Faktor wurde bereits 2005 eingeführt. Grundsätzlich gilt 
ein Wippenprinzip: Steigt der Beitragssatz, dann ist das auch für die 
Rentenhöhe schlecht. Sinkt der Beitragssatz, dann ist das ebenfalls 
gut für die Rentenhöhe. Dafür sorgt der sogenannte Beitragssatz-
faktor, der in die Berechnung der Rentenanpassung einfließt. Die 
Idee dahintersteckt: Auf diese Weise sollen auch die Rentner zur 
Kasse gebeten werden, wenn die Beitragszahler bluten müssen.

Allerdings kommt es hier nicht auf den aktuellen Beitragssatz an, 
sondern darauf, wie sich der Satz im letzten gegenüber dem vorletz
ten Jahr entwickelt hat. 2023 lag der Beitrag bei 18,6 %. 2022 eben
falls. Das bedeutet: Die Entwicklung des Beitragssatzes spielt dieses 
Mal bei der Rentenanpassung keine Rolle. Bisher hat sich wegen der 
weitgehenden Stabilität des Beitragssatzes der Beitragsfaktor nicht 
negativ auf das Rentenniveau ausgewirkt.

Da der Beitragssatz in den vergangenen 20 Jahren teilweise gesun
ken ist, hat sich dieser Faktor sogar manchmal positiv für die Renten 
ausgewirkt. Doch das dicke Ende kommt – würde dieser Faktor un
gebremst weiterwirken – in Zukunft noch: Spätestens 2028 ist mit ei
nem höheren Beitragssatz zu rechnen. Das würde sich auch auf die 
Rente negativ auswirken. Eigentlich jedenfalls. Wie zuvor erwähnt: 
dazu später mehr.

1.1.5 Wie funktioniert nun die genaue Berechnung der 
Rentenanpassung?

Die Faktoren Lohnentwicklung, Nachhaltigkeitsfaktor und Bei-
tragssatzfaktor werden miteinander multipliziert. 2024 ist das 
einfach, weil sich der Beitragssatz zuletzt nicht verändert hat. Der 
Beitragssatzfaktor geht deshalb mit dem Wert 1,0 in die Rentenbe
rechnung ein. 
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Die Berechnung funktioniert deshalb folgendermaßen: Der Nach
haltigkeitsfaktor und der Lohnfaktor (zur Erinnerung: Steigerung 
um 4,72  %) werden miteinander multipliziert. 1,0472 × 0,9984 = 
1,0455. Oder in Prozent ausgedrückt: Der Anstieg müsste 4,555 % 
betragen. Tatsächlich ist es geringfügig mehr, nämlich 4,57 %.

1.1.6 Entscheidender Faktor: Das garantierte Renten-
niveau

Das sieht auf den ersten Blick wieder fast wie ein Rechenfehler aus, 
ist es aber nicht. Denn nun kommt ein neuer Faktor hinzu: Die 
Niveau schutzklausel, die zum 1.1.2019 eingeführt wurde und ein 
Sicherungsniveau von 48 % garantiert. Die Klausel lautet: »Wird in 
der Zeit vom 1.7.2019 bis zum 1.7.2025 … das Sicherungsniveau vor 
Steuern … in Höhe von 48 % unterschritten, ist der aktuelle Renten
wert so anzuheben, dass das Sicherungsniveau vor Steuern mindes
tens 48 % (Mindestsicherungsniveau) beträgt«.

Mit dem Anpassungswert von 4,555 wäre das Rentenniveau auf 
47,9  % gesunken. Versprochen hat der Gesetzgeber aber ein Ren
tenniveau von 48 %. Daher wurde die Rente minimal stärker erhöht, 
sodass sich ein Rentenniveau von genau 48 % ergibt. So kommt die 
Rentenerhöhung um 4,57 % zustande. Dieses geringfügige Plus wäre 
kaum erwähnenswert, doch es geht ums Prinzip und vor allem um 
die Zukunft. Denn das bei 48 % garantierte Rentenniveau wird künf
tig – wenn das Rentenpaket II wie geplant verabschiedet wird – bei 
der Festlegung der Rentenerhöhung entscheidend sein.

Was ist denn das garantierte Rentenniveau?

Hierbei handelt es sich um eine statistische Messgröße. Es bedeu
tet nicht, dass Rentner im Ruhestand 48 % dessen erhalten, was sie 
vorher als Arbeitnehmer verdient haben. Das Rentenniveau ist das 
Verhältnis der Standardrente zum Durchschnittsverdienst aller Ver
sicherten  – und verglichen werden dabei jeweils die NettoWerte 
ohne Berücksichtigung der Steuerabzüge.

Rentenratgeber12A_.indb   22Rentenratgeber12A_.indb   22 25.07.2024   10:59:0225.07.2024   10:59:02



| 23

Gesetzliche Rentenversicherung: Aktuelle Entwicklungen im Jahr 2024 | 1

Nun bezahlen Menschen Steuern – und Arbeitnehmer werden vom 
Fiskus weit stärker zur Kasse gebeten als Rentner. Realistischer wäre 
es, wenn man die Werte nach Steuerabzug berechnen würde, doch 
das funktioniert nicht, weil bei der Rente für jeden neuen Rentner
jahrgang neue Steuerregeln gelten. Daher behilft man sich mit die
sem etwas seltsamen »Wert vor Steuern«. Und dieser lässt die Situa
tion der Rentner etwas schlechter erscheinen, als sie tatsächlich ist.

Würde das Rentenniveau bei Berücksichtigung der Steuerabzüge 
berechnet, so würde der Wert des Rentenniveaus deutlich höher 
liegen – möglicherweise bei 55 % bis 60 %. Doch egal, wie man ge
nau rechnet: Es ergibt sich eine beträchtliche Versorgungslücke 
im Alter. Denn Verbraucherschützer gehen davon aus, dass Rentner 
im Schnitt etwa 80 % des Nettoeinkommens benötigen, das sie im 
Schnitt im Erwerbsleben hatten.

Wieso ist das garantierte Rentenniveau für die Zukunft der 
Rente so entscheidend?

Künftig werden Nachhaltigkeitsfaktor und Beitragssatzfaktor in 
schöner Regelmäßigkeit dafür sorgen, dass der aktuelle Rentenwert 
von 48 % unterschritten wird. Zu befürchten wäre sogar ein Absin
ken auf 43 %. Genau darum geht unter anderem der Streit um das 
Rentenpaket II. Denn in diesem Paket soll die Rentengarantie für 
den Wert von 48 % bis zum Ende des kommenden Jahrzehnts ver
längert werden.

Ohne Rentengarantie rechnet die Bundesregierung damit, dass das 
Rentenniveau bis 2037 auf 45 % sinken wird. Das steht im Renten-
versicherungsbericht 2023, der noch davon ausging, dass die Ren
tengarantie 2025 auslaufen würde. Die Bruttostandardrente kalku
lierte die Regierung für 2037 auf 2.426,– €. Zum Vergleich: Mit der 
Garantie des Rentenniveaus von 48 % wären dies 2.588,– €.

Diese Garantie-Schutzklausel wird künftig, wenn Rentenpaket  II 
zum Gesetz wird, nahezu Jahr für Jahr zur Anwendung kommen. 
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Letztlich besagt die Schutzklausel: Die Regelungen zur Bremsung 
der Rentenerhöhung  – Nachhaltigkeitsfaktor und Beitragssatzfak
tor – zählen nicht, wenn dadurch ein gesetzlich garantiertes Renten
niveau unterschritten wird. Man könnte auch formulieren: Die Son
derregeln zum garantierten Rentenniveau schlagen die Detailregeln 
von § 68 SGB VI.

Die gute Nachricht aus dem Rentenpaket II für Rentner: Die Schere 
zwischen der Entwicklung der Arbeitnehmereinkommen und dem 
Einkommen der Rentner wird sich dann nicht weiter öffnen. Diese 
Schere ist allerdings heute bereits weit offen. Wer allein von der ge
setzlichen Rente lebt, kann im Alter in der Regel seinen früheren 
Lebensstandard als Arbeitnehmer nicht beibehalten.

 ! Für Arbeitnehmer bedeutet dies, dass die private Zusatzvor-
sorge weiterhin ein Muss ist. Eine vielversprechende Möglich-
keit sind hier börsengehandelte Indexfonds (ETFs) oder Aus-
gleichsbeträge, die die meisten Arbeitnehmer ab 50 Jahren in 
die gesetzliche Rentenkasse einzahlen können. Hierbei beraten 
die Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenver-
sicherung.

1.1.7 Welche Bedeutung hat das sogenannte 
Generationen kapital im Rentenpaket II?

Bekannt geworden ist das Generationenkapital, das ebenfalls im 
Rentenpaket  II vorgesehen ist, vielfach als »Aktienrente«. Damit 
kein Missverständnis aufkommt: Hiermit soll keinesfalls eine aktien
finanzierte staatliche Rente geschaffen werden. Es geht lediglich um 
eine ergänzende – letztlich kleine – Finanzierungsquelle für das Ren
tensystem.

Zwar sollen in den kommenden Jahren jeweils beträchtlich schei
nende Summe über einen Fonds am Kapitalmarkt angelegt werden. 
2024 sollen es zunächst 12 Milliarden Euro sein. Doch dabei han
delt es sich nicht um Ansprüche, die dem einzelnen Versicherten 
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gehören. Der so aufgebaute Kapitalstock soll den Anstieg des Bei-
tragssatzes abfedern – und zwar um 0,3 Prozentpunkte ab 2036, wie 
Bundesarbeits und Bundesfinanzministerium vorrechnen, kaum 
erwähnenswert also.

Hinzu kommt: Der Bundesfinanzminister hat hier dafür gesorgt, 
dass der Kapitalstock durch Schulden finanziert wird. Zunächst wer
den also Mittel am Kapitalmarkt aufgenommen und dann in Kapital
marktanlagen angelegt. Eigentlich rät von einem solchen Verfahren 
jeder Verbraucherschützer ab.

Doch wie dem auch sei: Niemand sollte sich durch das sogenannte 
Generationenkapital von einer selbstorganisierten zusätzlichen Al
tersvorsorge abhalten lassen.

1.2 Zusätzliches Rentenplus von 7,5 % bzw. 
4,5 % im Juli 2024

Rund 3  Millionen Rentner profitieren zusätzlich von einer außer
planmäßigen Erhöhung ihrer Rente um 4,5  % bzw. 7,5  %. Insge
samt können sie sich – unter Einschluss des normalen Anstiegs um 
4,57 % – über ein Rentenplus von bis zu 12,41 % freuen.

1.2.1 Wer kann mit einem zusätzlichen Rentenplus 
rechnen?

Alle diejenigen, bei denen in der eigenen Rente oder bei der Be
rechnung der Hinterbliebenenrente in der Zeit vor 2019 sogenannte 
Zurechnungszeiten berücksichtigt wurden. Hintergrund hierfür 
sind zwei Verbesserungsrunden bei den sogenannten Zurechnungs
zeiten, die dafür sorgen, dass das Niveau der Erwerbsminderungs
renten inzwischen deutlich gestiegen ist. Davon waren aber jeweils 
»Bestandsrentner« ausgeschlossen. Bestandsrentner, das sind dieje
nigen, die zu dem Zeitpunkt, als die Neuregelungen in Kraft traten, 
bereits Renten bezogen. Sie profitierten nicht von den Neuregelun
gen, wohl aber Neurentner.
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Die entscheidenden Stichtage für die Leistungsverbesserungen 
sind der 1.7.2014 und der 1.1.2019.

Vor dem 1.7.2014 galt: Wer gesundheitlich angeschlagen ist und 
deshalb kaum noch arbeiten konnte und Erwerbsminderungsrente 
beantragen musste, bekam in etwa eine Rente, als hätte er noch bis 
zum 60.  Geburtstag weiter mit dem alten Durchschnittsverdienst 
gearbeitet.

 » Wer mit 30 Jahren schon nicht mehr arbeiten kann, hat bis dahin 
durch seine eingezahlten Beiträge nur geringe Rentenansprüche 
erworben. Bei seiner Erwerbsminderungsrente wurde bis zum 
1.7.2014 so getan, als ob er bis zum 60 . Geburtstag mit seinem 
bisherigen Durchschnittsverdienst weiter gearbeitet und Ver-
sicherungsbeiträge an die Rentenkasse abgeführt hätte. Diese 
fiktiv zugestandenen Rentenzeiten nennen sich »Zurechnungs-
zeiten« .

Ab dem 1.7.2014 galt: Die sogenannte Zurechnungszeit ab dem 
Beginn der Erwerbsminderung wurde um 2 Jahre bis zum 62. Ge-
burtstag verlängert. Die erste deutliche Verbesserung.

Parallele Regelungen gelten bei Hinterbliebenenrenten bei »frü
hen« Todesfällen:

 » Ein Versicherter starb im Mai 2014 im Alter von 58 Jahren. Die 
Hinterbliebenenrente seiner Witwe wurde auf Grundlage der 
Rentenansprüche berechnet, die der Verstorbene bis zu seinem 
60. Geburtstag hätte erwerben können.

Abwandlung des Beispiels: Der Versicherte verstarb im August 
2014. In diesem Fall wurde bei der Berechnung der Hinterblie-
benenrente seiner Witwe eine Zurechnungszeit bis zu seinem 
»fiktiven« 62. Geburtstag berücksichtigt.
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1.2.2 Verbesserung bei den Zurechnungszeiten ab 
2019

Die Zurechnungszeiten gelten seit 2019 bis zum regulären Ren
tenalter. Die Altersgrenze steigt damit auch bei Zurechnungszeiten 
schrittweise auf 67  Jahre an. Die Regelung gilt entsprechend auch 
bei der Hinterbliebenenrente: Bei Todesfällen vor Erreichen der 
regulären Altersrente wird die Witwen bzw. Witwerrente bei »frü
hen« Todesfällen ausgehend von der Rente, die der Verstorbene un
ter Berücksichtigung einer Zurechnungszeit hätte erhalten können, 
berechnet.

Wichtig: Auch diese Neuregelung galt und gilt nur für »Neufälle«. 
Von den Neuregelungen konnten also jeweils »Bestandsrentner«, 
also diejenigen, die Anfang Juli 2014 oder Anfang Januar 2019 be
reits Rente bezogen, nicht profitieren. Diese Benachteiligung der Be
standsrentner war seit der Verabschiedung der Neuregelungen ein 
sozialpolitisches und juristisches Dauerthema und wurde vielfach 
als ungerecht befunden. Daher gibt es ab Juli 2024 für diejenigen, 
die von den Neureglungen nicht profitiert haben, eine Art »Trost-
pflaster«.

Wie hoch dieses ausfällt, hängt davon ab, ob die Betroffenen von bei
den Verbesserungsrunden oder nur von einer profitiert haben. Wer 
zwei Verbesserungsrunden verpasst hat, bekommt einen Zuschlag 
von 7,5 %, wer eine Runde verpasst hat, für den gibt es nur 4,5 %. 
Die gleichen Zuschläge gibt es für Hinterbliebene von ehemaligen 
Erwerbsminderungsrentnern.

In folgenden Fällen gibt es einen solchen Zuschlag:

Fall 1: Hinterbliebenenrente nach Erwerbs minderungs-
rente:

 » Peter S. bezieht seit 2020 Hinterbliebenenrente, seine ver-
storbene Ehepartnerin hatte schon seit 2010 bis zu ihrem Tod 
Erwerbsminderungsrente erhalten. Ergebnis: Peter S. erhält ab 
Juli 2024 zu seiner Witwerrente einen Zuschlag von 7,5 %.
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Fall 2: Hinterbliebenenrente, die einer Altersrente mit 
vorherigem Bezug von Erwerbsminderungsrente folgt

 » Asiye K. erhält seit 2022 Witwenrente. Ihr verstorbener Ehe-
partner hat zuletzt Altersrente erhalten, zuvor aber seit 2017 
Erwerbsminderungsrente. Ergebnis: Zusätzlich zu ihrer »nor-
malen« Hinterbliebenenrente erhält Asiye K. ab Juli 2024 einen 
Zuschlag von 4,5 %.

Fall 3: Hinterbliebenenrente nach frühem Tod des 
Ehepartners.

Gilt für Fälle, in denen die Hinterbliebenenrente in der Zeit von Ja
nuar 2001 bis Dezember 2018 begonnen hat, der Verstorbene am 
Todestag höchstens 65 Jahre und 8 Monate alt war und noch keine 
eigene Rente bezogen hat. Zuschlag: 4,5 % oder 7,5 %.

Fall 4: Langjährige Erwerbsminderungsrente

Der Betroffene hat schon vor Juli 2014 bzw. Januar 2019 Erwerbs
minderungsrente bezogen. Für ihn gibt es auf die Erwerbsminde
rungsrente einen Zuschlag von 4,5 % oder 7,5 %.

Fall 5: Altersrente nach Erwerbsminderungsrente

Der Betroffene hat vor dem AltersrentenBezug Erwerbsminde
rungsrente erhalten mit einem Rentenbeginn vor Juli 2014 bzw. Ja
nuar 2019. Für ihn gibt es einen Zuschlag auf die Altersrente in Höhe 
von 4,5 % oder 7,5 %.

1.2.3 Auszahlungsmodus des Rentenplus von 4,5 % 
bzw. 7,5 % – Umsetzung in zwei Schritten

Das zusätzliche Plus wird bis November 2025 jeweils extra in der 
Monatsmitte ausgezahlt. Danach wird das Plus  – umgerechnet in 
Rentenpunkte – in die »normale« Rentenzahlung integriert.

Rentenratgeber12A_.indb   28Rentenratgeber12A_.indb   28 25.07.2024   10:59:0225.07.2024   10:59:02



| 29

Gesetzliche Rentenversicherung: Aktuelle Entwicklungen im Jahr 2024 | 1

Hintergrund: Die Berechnung der Rente erfolgt generell auf Basis 
der Entgeltpunkte (EP), die auf dem Rentenkonto der Versicherten 
registriert sind. Vorgesehen hatte der Gesetzgeber, dass die Renten
punkte der durch den Zuschlag Begünstigten um 4,5 % bzw. 7,5 % 
erhöht werden.

Ihrem Rentenbescheid können Sie die von Ihnen erworbenen Ent
geltpunkte entnehmen. Dort steht dann – beispielsweise – der Wert 
45,3748 Entgeldpunkte. Wenn Sie Anspruch auf einen 7,5prozenti
gen Zuschlag haben, sollte genau dieser Wert zum 1.7.2024 um 7,5 % 
erhöht werden. Dadurch ergäbe sich ein Wert von 48,7779 Entgeld
punkten. Auf dieser Grundlage sollten Sie eigentlich ab Juli 2024 
Ihre Rente erhalten. Dieses Verfahren kann die Deutsche Renten
versicherung allerdings erst ab Dezember 2025 umsetzen. Statt die 
Zuschlagszahlung zu verschieben, hat der Gesetzgeber beschlossen, 
dass der Zuschlag zunächst extra neben der normalen Rente ausge
zahlt wird.

Folgend ein Beispiel, wie der Zuschlag nun berechnet wird:

 » Am 31.7.2024 geht Ihre monatliche Rente auf Ihrem Konto ein. 
Bei dieser ist bereits die Rentenanpassung 2024 berücksich-
tigt. Nehmen wir an, Sie erhalten dann eine Rente in Höhe von 
1.650,26 €. Dieser Betrag wurde Ihnen vorab schon auf der 
Rentenanpassungsmitteilung angekündigt. Zusätzlich haben 
Sie zwischen dem 10. und 20. Juli eine Sonderzahlung erhalten. 
Wenn Sie vor Juli 2014 Erwerbsminderungsrente bezogen haben, 
errechnet sich diese nach der Formel 1.650,26 € × 7,5 % = 
123,77 €. Dieser Betrag wird Ihnen bis einschließlich Juni 2025 
monatlich extra überwiesen.

Im Juli 2025 ändert sich dieser Betrag, weil dann die Renten-
anpassung 2025 zu berücksichtigen ist. Beträgt diese bei-
spielsweise 3 %, so werden Ihnen bis einschließlich November 
2025 monatlich als Zuschlag 127,48 € überwiesen. An den so 
errechneten Beträgen ändert sich selbst dann nichts, wenn Sie 
beispielsweise die Krankenkasse wechseln und einen niedrige-
ren oder höheren Zusatzbeitrag zahlen.
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